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1. DIE BEDEUTUNG DER AVE 
FÜR DIE TARIFBINDUNG -
INTERNATIONALE ERFAHRUNGEN



Tarifbindung in Europa 2018/2019*
in % der Beschäftigten
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Quelle: OECD/AIAS ICTWSS Database



Tarifbindung & Gewerk. Organisationsgrad 
in % der Beschäftigten, 2018/2019*
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Tarifbindung und staatliche Stützung
des Tarifvertragssystems
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These:

Eine umfassende Tarifbindung kann in der Regel 

nicht ohne staatliche Stützung in Form von AVE 

oder anderen Instrumenten erreicht werden !!!
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2. AVE IN DEUTSCHLAND
AKTUELLE VERBREITUNG UND 
ENTWICKLUNGSTRENDS



Tarifbindung 2000-2010
in % der Beschäftigten in tarifgebunden Betrieben

02.09.2021 Prof. Dr. Thorsten Schulten 9Quelle IAB:

Gesamtwirtschaft

Einzelhandel

Großhandel

60

51
50

29

44

30

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



Tarifbindung 2000-2010
in % der Beschäftigten in tarifgebunden Betrieben
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Allgemeinverbindlicherklärung 
von Tarifverträgen in Deutschland
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Weimarer Republik:

Å Einführung mit der Tarifvertragsordnung von 1918

Å Wichtiges Instrument zur Etablierung des Tarifvertragssystems:

Zeitweilig mehr als ein Drittel aller Tarifverträge allgemeinverbindlich

Bundesrepublik:

Å Wiedereinführung mit dem Tarifvertragsgesetz 1949

Å Wichtige Bedeutung für eine begrenzte Anzahl von Branchen

Nach 1990:

Å Deutlicher Rückgang der AVEs

Å Zunahme von OT-Mitgliedschaften in Arbeitgeberverbänden

Å Einführung eines zweiten AVE-Verfahrens nach dem 

Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) ab 1998



Allgemeinverbindlicherklärung 
von Tarifverträgen in Deutschland

02.09.2021 Prof. Dr. Thorsten Schulten 12



Allgemeinverbindlicherklärung 
von Entgelt-Tarifverträgen 2021
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Allgemeinverbindlicherklärung 
von Tarifverträgen in Deutschland
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Gründe für die geringe Nutzung der AVE:

1. Hohe Verfahrenshürden:

Å zwar kein Quorum (seit 2014) aberĂ¿berwiegende Bedeutungñ

Å fehlende Prªzision des Ăºffentlichen Interessesñ

2. Restriktive Grundhaltung der Arbeitgeberseite:

Å AVE als „Ausnahmeinstrument“ (BDA)

3. Doppelte Veto-Position der Arbeitgeberseite:

Å AVE-Anträge sind nur gemeinsam möglich seit 2014)

Å Tarifausschuss muss der AVE zustimmen

4. Zunehmende Verbreitung von 

OT-Mitgliedschaften in Arbeitgeberverbänden



OT-Mitgliedschaften bei Gesamtmetall
in % aller Mitgliedsfirmen und Beschäftigten, 2005-2020
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Quelle: Gesamtmetall, Berechnungen des WSI-Tarifarchiv
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OT-Mitgliedschaften 
in den Arbeitgeberverbänden:
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OT-Mitgliedschaften 
in den Arbeitgeberverbänden:

02.09.2021 Prof. Dr. Thorsten Schulten 17



OT-Mitgliedschaften 
in den Arbeitgeberverbänden:
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Satzung
Des Handelsverbandes Nordrhein-Westfalen, Westfalen-Münsterland e.V.

§3 Mitgliedschaft

2. Die Mitgliedschaft kann als ordentliche Mitgliedschaft mit Tarifbindung 

(T-Mitgliedschaft) und als außerordentliche Mitgliedschaft ohne 

Tarifbindung (OT-Mitgliedschaft) begründet werden.

§4 Beitritt:

4. Jedes Mitglied kann frei wählen, ob es die T-Mitgliedschaft oder die OT-

Mitgliedschaft wünscht. Der Wechsel von der T-Mitgliedschaft zur OT-

Mitgliedschaft und umgekehrt ist mºglich. (é)

5. Die OT-Mitgliedschaft bei Erwerb der Mitgliedschaft sowie der Wechsel 

in die OT-Mitgliedschaft werden jeweils durch schriftliche Erklärung mit 

Zugang an die Hauptgeschäftsstelle des Verbands mit sofortiger Wirkung 

begründet. 



Ablehnung der AVE 
durch die Arbeitgeber in Einzelhandel
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3. VORSCHLÄGE 
ZUR REFORM DER AVE



Reform der 
Allgemeinverbindlicherklärung (AVE)
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1. Änderung des Abstimmungsmodus 

im Tarifausschuss

2. Ermöglichung von Anträgen 

nur durch eine Tarifvertragspartei

3. Präzisierung des öffentlichen Interesses

Zustimmung nur durch Hamburg, 

Ablehnung durch alle anderen Bundesländer !

Bundesratsinitiative der Länder 

Bremen, Berlin und Thüringen:
(Bundesrat DS 317/21), Mai 2021

02.09.2021
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Präzisierung des öffentlichen Interesses

Bundesratsinitiative der Länder 

Bremen, Berlin und Thüringen:
(Bundesrat DS 317/21), Mai 2021

02.09.2021

Die AVE erscheint in der Regel im öffentlichen Interesse geboten, wenn

1. der Tarifvertrag in seinem Geltungsbereich für die Gestaltung der 

Arbeitsbedingungen überwiegende Bedeutung erlangt hat oder

2. die Absicherung der Wirksamkeit der tarifvertraglichen Normsetzung gegen die 

Folgen wirtschaftlicher Fehlentwicklung eine Allgemeinverbindlicherklärung 

verlangt (é) z.B. wenn (Regelbeispiele) é

Å eine Aushöhlung der tariflichen Ordnung den Arbeitsfrieden gefährdet;

Å in einer Region oder einem Wirtschaftszweig Tarifstrukturen erodieren oder

Å betriebliche Strukturen in einem Wirtschaftszweig den Abschluss von Tarifverträgen 

nachhaltig erschweren.



Reform der 
Allgemeinverbindlicherklärung (AVE)
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Abschaffung der „überwiegenden Bedeutung“

Å Quorum durch die Hintertür

Å Tarifwirkung nicht genau überprüfbar

Weiterentwicklung des AEntG

Å Ganze Lohntabellen, regionale Tarifverträge

Einschränkung/Abschaffung 

von OT-Mitgliedschaften

Weitere Reformvorschläge:

12.05.2021



Allgemeinverbindlicherklärung
Was sagen die Parteien?
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ĂWir werden die Möglichkeit vereinfachen, Tarifverträge für allgemein 

verbindlich zu erklären, damit sie für alle Beschäftigten und 

Arbeitgeber*innen in einer Branche gelten (é) ĂDie Mitgliedschaft in 

Arbeitgeberverbänden ohne Tarifbindung ist unanstªndig.ñ

Ăé daf¿r m¿ssen Tarifvertrªge leichter für allgemeinverbindlich erklärt 

werden können. Letzteres muss auf Antrag einer Tarifvertragspartei 

möglich sein. Das Vetorecht der Arbeitgeber*innenseite im 

Tarifausschuss gehört abgeschafft, und es muss als »öffentliches 

Interesse« gelten, Tarifverträge in ihrer Reichweite zu stärken und einen 

Unterbietungswettbewerb zulasten von Löhnen und Arbeitsbedingungen zu 

verhindern. Per Rechtsverordnung gemäß Arbeitnehmerentsendegesetz

sollen zudem auch in Tarifverträgen geregelte komplette Entgelttabellen auf 

nicht tarifgebundene Unternehmen erstreckt werden kºnnen. (é)  ĂOT-

Mitgliedschaften (»ohne Tarif«) in Arbeitgeberverbänden müssen 

abgeschafft werden.ñ

ĂZudem wollen wir es leichter machen, Tarifverträge für 

allgemeinverbindlich zu erklären, damit sie für alle in einer Branche 

gelten.(é) . Wir wollen Betriebe verpflichten zu verºffentlichen, ob sie 

Tarifvertragspartei sind.ñ



Allgemeinverbindlicherklärung
Was sagen die Parteien?
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ĂDie Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen leistet einen 

wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Tarifgeltung in Branchen mit geringer 

Tarifbindung. Dieses Instrument erden wir stärken.ñ 

Keine Aussagen zur 

Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen

Als AfD bekennen wir uns zur Mitwirkung und

Mitbestimmung der Beschäftigten in den Betrieben und

zu allgemeinverbindlichen Tarifverträgen.



AVE im Einzelhandel
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Antrag des 

Einzelhandels-

verbandes

NRW 
vom 24.07.1998



AVE im Einzelhandel

Å ĂDie AVE liegt im öffentlichen Interesseñ

Å Aufgrund der Bedeutung der Personalkosten 

Ăbesteht im Einzelhandel akute Gefahr der 

Lohndrückereiund … Schmutzkonkurrenz.ñ

Å Mit der AVE Ăwird ruinösen Auswüchsen des Preis- und 

Verdrängungswettbewerbs entgegengewirkt.ñ

Å ĂUm die soziale Komponente der Marktwirtschaft auch 

im Einzelhandel zu erhalten, ist é die AVE geboten.ñ

Å Die Tarifpolitik  é wªre insgesamt gefªhrdet, wenn einzelne 

Unternehmen é sich durch Austritt aus den Einzelhandelsverbªnden 

von der Tarifbindung entfernen könnten. Die Folge wäre ein 

Zersplitterung der Tariflandschaft im Einzelhandel.ñ
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Aus der Begründung des Antrages … :



Vielen Dank für
die Aufmerksamkeit!
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www.tarifarchiv.de
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